
 

Anlage 5 zur DA Ausschreibungs- und Vergabeordnung

Vereinbarung zur Kontrolle der Mindestarbeitsbedingungen 
 

Gemäß § 10 Vergabegesetz M-V ist mit dem Auftragnehmer zur Angebotsabgabe eine Vereinbarung 
über die Kontrolle der Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen abzuschließen. 

 
Diese Vereinbarung ist den Vergabeunterlagen beizufügen und in der Angebotsabforderung als Vertragsbestandteil zu erklären.

 
 
 

Vergabenummer  

Leistung  

 
 
 
Vereinbarung nach § 10 VgG M-V 
 
Soweit der Auftragnehmer nach Maßgabe von § 9 Absatz 1, 4 und 5 VgG M-V verpflichtet ist, gelten 
folgende Bestimmungen: 
 

- Der Auftraggeber oder die andere Stelle nach § 10 Absatz 1 Satz 2 VgG M-V ist befugt, 
Kontrollen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 VgG M-V durchzuführen und dabei Einsicht in die 
Entgeltabrechnungen, die die zur Erfüllung des jeweiligen Auftrages eingesetzten Beschäftigten 
betreffen, sowie in die zwischen dem Auftragnehmer und seinen Nachunternehmern 
geschlossenen Verträgen zu nehmen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten auf die 
Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat vollständige und prüffähige 
Unterlagen zur Vornahme der Kontrollen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 VgG M-V bereitzuhalten und 
auf Verlangen dem Auftraggeber oder der anderen Stelle nach § 10 Absatz 1 Satz 2 VgG M-V 
unverzüglich vorzulegen. 

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Obliegenheiten 
nach § 9 Absatz 1, 4, 6 und 9 VgG M-V eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 vom Hundert, bei 
mehreren Verstößen bis zu höchstens 5 vom Hundert des Auftragswertes zu zahlen. Der 
Auftragnehmer ist zur Zahlung der Vertragsstrafe auch dann verpflichtet, wenn der von ihm 
beauftragte Nachunternehmer oder ein von diesem eingesetzter Nachunternehmer gegen seine 
nach § 9 Absatz 5 VgG M-V begründete Obliegenheit verstößt, sofern der Auftragnehmer diesen 
Verstoß kannte oder kennen musste. 

- Der vorsätzliche, grob fahrlässige oder mehrfache Verstoß gegen die Obliegenheiten nach § 9 
Absatz 1, 4 bis 6 und 9 VgG M-V durch den Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer 
berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung des Vertrages. Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, dem Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen. 

 
 
 
 
 


